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 Antwort
 der Bundesregierung

 auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Tom Koenigs, Volker Beck (Köln),
 Marieluise Beck (Bremen), weiterer Abgeordneter und der Fraktion
 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
 – Drucksache 17/4960 –

 Völkerrechtliche Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland zur
 Einführung gesetzlicher Frauenquoten in Vorständen und Aufsichtsräten nach
 dem VN-Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der
 Frau (CEDAW)

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Die  bereits  seit  dem  2.  Juli  2001  bestehende  Vereinbarung  zwischen  der  Bun-
 desregierung  und  den  Spitzenverbänden  der  deutschen  Wirtschaft  zur  Förde-
 rung  der  Chancengleichheit  von  Frauen  und  Männern  in  der  Privatwirtschaft  ist
 gescheitert.  In  den  letzten  zehn  Jahren  hat  sich  der  Frauenanteil  in  Aufsichts-
 räten  und  Vorständen  nur  minimal  erhöht.  Daher  bezeichnete  die  Bundesminis-
 terin  für  Arbeit  und  Soziales,  Dr.  Ursula  von  der  Leyen,  die  Vereinbarung  sogar
 als „krachend gescheitert“.

 Obwohl  Frauen  inzwischen  genauso  gut  ausgebildet  sind  wie  Männer,  mitunter
 sogar  besser,  sind  sie  in  den  oberen  Hierarchieebenen  von  Unternehmen  immer
 noch  unterrepräsentiert.  Nach  einer  aktuellen  Studie  des  Deutschen  Instituts  für
 Wirtschaftsforschung  e.  V.  (DIW)  lag  der  Anteil  von  Frauen  in  Führungsposi-
 tionen  in  der  Privatwirtschaft  im  Jahr  2007  bei  nur  27  Prozent.  Der  Studie  zu-
 folge  beträgt  in  Deutschland  der  Anteil  von  Frauen  in  Vorständen  der  200  größ-
 ten  Unternehmen  (ohne  Finanzsektor)  lediglich  2,5  Prozent.  In  den  Aufsichts-
 räten  nehmen  Frauen  nur  ein  Zehntel  aller  Sitze  ein.  In  den  100  größten  Banken
 sind  2,6  Prozent,  in  den  62  größten  Versicherungen  2,8  Prozent  aller  Vorstands-
 mitglieder Frauen.

 Trotz  dieser  verschwindend  kleinen  Zahlen  wurde  im  Koalitionsvertrag  zwi-
 schen  CDU,  CSU  und  FDP  von  2009  keine  gesetzlich  verbindliche  Frauenquote
 beschlossen.  Stattdessen  wurde  ein  Stufenplan  zur  Erhöhung  des  Anteils  von
 Frauen  in  Führungspositionen  vereinbart,  der  auf  verbindliche  Berichtspflichten
 und  transparente  Selbstverpflichtungen  setzt.  Bisher  haben  auch  diese  auf  Frei-
 willigkeit bauenden Maßnahmen keine Erfolge erzielt.

 Dabei  zeigen  gesetzlich  vorgeschriebene  Frauenquoten  in  anderen  Staaten
 durchaus  ihre  Wirkung.  In  Norwegen  ist  das  im  Jahr  2003  beschlossene  Gesetz
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zur  Einhaltung  einer  Frauenquote  bereits  erfolgreich.  Hier  sind  rund  42  Prozent
 der  Mitglieder  von  Vorständen  und  Aufsichtsräten  Frauen.  Damit  belegt  Norwe-
 gen  den  Spitzenplatz  in  Europa.  Frankreich  hat  am  13.  Januar  2011  in  zweiter
 Lesung  ein  Gesetz  über  eine  Quotenregelung  zum  Ausgleich  des  Frauen-  und
 Männeranteils  in  Aufsichts-  und  Verwaltungsräten  verabschiedet.  Demnach
 muss  sich  der  Frauenanteil  in  den  Führungsgremien  innerhalb  von  sechs  Jahren,
 d.  h. bis zum Jahr 2017, auf 40 Prozent steigern.

 Die  unzureichende  Teilhabe  von  Frauen  an  Führungspositionen  in  der  Privat-
 wirtschaft  und  im  öffentlichen  Dienst  in  der  Bundesrepublik  Deutschland  ist
 Gegenstand  der  Kritik  des  CEDAW-Ausschusses  der  Vereinten  Nationen  (VN).
 Als  Vertragsausschuss  hat  er  die  Aufgabe,  die  Umsetzung  der  aus  dem  VN-
 Übereinkommen  zur  Beseitigung  jeder  Form  von  Diskriminierung  der  Frau
 (CEDAW)  hervorgehenden  menschenrechtlichen  Verpflichtungen  der  Vertrags-
 staaten zu überwachen.

 Die  Bundesrepublik  Deutschland  hat  das  VN-Übereinkommen  zur  Beseitigung
 jeder  Form  von  Diskriminierung  der  Frau  am  3.  September  1981  ratifiziert.
 Durch  die  Ratifizierung  wurde  CEDAW  zugleich  Bestandteil  des  deutschen
 Rechts.

 Das  VN-Übereinkommen  zur  Beseitigung  jeder  Form  von  Diskriminierung  der
 Frau  ist  eine  umfassende  und  rechtsverbindliche  Übereinkunft.  Das  Überein-
 kommen  überprüft  auch,  durch  welche  proaktiven  Maßnahmen  und  Programme
 seitens  der  Vertragsstaaten  die  tatsächliche  Umsetzung  der  Diskriminierungs-
 freiheit  und  Gleichheit  erzielt  wird.  Artikel  4  CEDAW  adressiert  beispielsweise
 zeitweilige  Sondermaßnahmen  der  Vertragsstaaten  „zur  beschleunigten  Herbei-
 führung  der  De-facto-Gleichberechtigung  von  Mann  und  Frau“.  In  seiner  all-
 gemeinen  Empfehlung  Nr.  5  von  1988  empfiehlt  der  CEDAW-Ausschuss  den
 Vertragsstaaten  ausdrücklich,  die  in  Artikel  4  genannten  zeitweiligen  Sonder-
 maßnahmen  im  Rahmen  von  Quoten  zu  ergreifen.  Ähnliche  Empfehlungen  wer-
 den in der allgemeinen Empfehlung Nr. 25 von 2004 geäußert.

 In  seinen  abschließenden  Bemerkungen  von  2009  zum  sechsten  Staatenbericht
 Deutschlands  kritisiert  der  CEDAW-Ausschuss,  dass  den  geäußerten  Empfeh-
 lungen  nicht  hinreichend  Beachtung  geschenkt  wurde  und  fordert  die  Bundes-
 republik  Deutschland  erneut  auf  „konkrete  Ziele  wie  Quoten  und  Fristen  fest-
 zulegen,  um  das  Erreichen  einer  substantiellen  Gleichstellung  zwischen  Frau
 und Mann […] zu beschleunigen.“

 1.  Verstößt  die  Bundesrepublik  Deutschland  gegen  ihre  menschenrechtlichen
 und  völkerrechtlichen  Verpflichtungen,  wenn  sie  nach  zehn  Jahren  erfolg-
 loser  freiwilliger  Selbstverpflichtung  der  Wirtschaft  weiterhin  auf  fakultative
 Maßnahmen  setzt,  anstatt  die  in  Artikel  4  CEDAW  geforderten  „zeitweiligen
 Sondermaßnahmen  […]  zur  beschleunigten  Herbeiführung  der  De-facto-
 Gleichberechtigung von Mann und Frau“ zu ergreifen?

 Artikel  4  Absatz  1  CEDAW  enthält  ausweislich  seines  Wortlauts  und  seiner  Sys-
 tematik  eine  Ausnahmebestimmung,  derzufolge  zeitweilige  Sondermaßnahmen,
 die  lediglich  der  Herbeiführung  der  De-facto-Gleichberechtigung  dienen,  nicht
 als  Verstoß  gegen  das  Übereinkommen  anzusehen  sind.  Eine  völker-  oder  men-
 schenrechtlich  bindende  Verpflichtung,  zeitweilige  Sondermaßnahmen  zu  er-
 greifen, begründet Artikel 4 Absatz 1 CEDAW nicht.

 2.  Ist  die  Bundesregierung  nach  Artikel  4  CEDAW  verpflichtet,  temporäre
 Sondermaßnahmen  wie  gesetzliche  Frauenquoten  zu  erlassen,  wenn  freiwil-
 lige Maßnahmen keinen Erfolg gezeigt haben?

 Wenn nein, warum nicht?

 Es wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen.
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3.  Inwieweit  ist  das  weitere  Festhalten  der  Bundesregierung  an  freiwilligen
 Selbstverpflichtungen  der  Wirtschaft  trotz  ausbleibender  Erfolge  mit  Artikel  2
 CEDAW  vereinbar,  der  Vertragsstaaten  verpflichtet,  „geeignete  Maßnahmen
 zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau“ zu ergreifen?

 Die  Bundesregierung  verfolgt  mit  ihrer  Politik  nachdrücklich  das  Ziel,  die  Dis-
 kriminierung  der  Frau  zu  beseitigen.  Sie  sieht  in  freiwilligen  Vereinbarungen
 keinen Widerspruch zu Artikel 2 CEDAW.

 4.  Inwieweit  ist  die  Haltung  der  Bundesregierung,  die  sich  gegen  eine  gesetz-
 liche  Frauenquote  ausgesprochen  hat,  mit  Artikel  11  CEDAW  vereinbar,  der
 die  Vertragsstaaten  auffordert,  „alle  geeigneten  Maßnahmen  zur  Beseitigung
 der Diskriminierung der Frau im Berufsleben“ zu ergreifen?

 Artikel  11  CEDAW  sieht  nicht  explizit  die  Einführung  einer  Quote  vor.  Der
 Wortlaut  bezieht  sich  auf  „alle  geeigneten  Maßnahmen“.  Insofern  hat  die  Bun-
 desregierung  Ermessenspielraum,  geeignete  Maßnahmen  zu  ergreifen.  Die  Hal-
 tung der Bundesregierung ist mit Artikel 11 CEDAW vereinbar.

 5.  Betrachtet  die  Bundesregierung  die  freiwillige  Selbstverpflichtung  der  Wirt-
 schaft als „geeignete“ Maßnahme im Sinne der Artikel 2 und 11 CEDAW?

 Wenn  ja,  wie  begründet  die  Bundesregierung  ihre  Position  angesichts  der
 ausbleibenden Erfolge solcher fakultativen Maßnahmen?

 Es  wird  auf  die  Antwort  zu  Frage  3  verwiesen.  Im  Übrigen  wird  die  Verein-
 barung regelmäßig bilanziert, derzeit wird die vierte Bilanz erarbeitet.

 6.  Inwiefern  sind  die  Maßnahmen  der  Bundesregierung  zur  freiwilligen  Selbst-
 verpflichtung  der  Wirtschaft  mit  den  abschließenden  Bemerkungen  des
 CEDAW-Ausschusses  von  2009  zum  sechsten  Staatenbericht  Deutschlands
 vereinbar,  die  die  Bundesregierung  auffordern,  „konkrete  Ziele  wie  Quoten
 und  Fristen  festzulegen,  um  das  Erreichen  einer  substantiellen  Gleichstellung
 zwischen Frau und Mann […] zu beschleunigen“?

 Ausweislich  des  Wortlauts  der  hier  genannten  Empfehlung  ergibt  sich  keine
 rechtlich  bindende  Verpflichtung  der  Bundesregierung,  die  genannten  Maßnah-
 men einzuführen, die im Übrigen nur exemplarisch aufgeführt werden.

 7.  Wie  verhält  sich  die  Bundesregierung  gegenüber  den  allgemeinen  Empfeh-
 lungen  des  CEDAW-Ausschusses  Nr.  5  (1988)  und  Nr.  25  (2004),  der  die
 Anwendung  zeitweiliger  Sondermaßnahmen,  insbesondere  Frauenquoten
 empfiehlt?

 a)  Mit  welchen  konkreten  Maßnahmen  plant  die  Bundesregierung,  die
 Empfehlungen des CEDAW-Ausschusses umzusetzen?

 b)  Wenn sie keine Umsetzung plant, warum nicht?

 Die  allgemeinen  Empfehlungen  Nr.  5  (1988)  und  Nr.  25  (2004)  nennen  ausweis-
 lich  ihres  Wortlauts  Frauenquoten  nur  als  eine  von  mehreren  möglichen  legisla-
 tiven  oder  exekutiven  Handlungsoptionen.  So  heißt  es  in  der  allgemeinen  Emp-
 fehlung  Nr.  5  (1988):  „Recommendations  that  States  Parties  make  more  use  of
 temporary  special  measures  such  as  positive  action,  preferential  treatment  or
 quota  systems...“*.  In  der  allgemeinen  Empfehlung  Nr.  25  (2004)  sind  „quota

 *  Hervorhebungen durch den Verfasser.
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systems“  lediglich  als  eine  von  insgesamt  neun  denkbaren  Handlungsoptionen
 genannt,  wobei  diese  Auflistung  erneut  exemplarisch  und  nicht  abschließend  ist
 („such  as“,  siehe  Absatz  unter  Nr.  22  der  Empfehlung  Nr.  25,  2004).  Im  Übrigen
 weist  die  Bundesregierung  darauf  hin,  dass  die  Empfehlungen  des  Frauenrechts-
 ausschusses  der  Vereinten  Nationen  Nr.  5  (1988)  und  Nr.  25  (2004)  zu  Artikel  4
 Absatz  1  CEDAW  keine  völkerrechtliche  Bindungswirkung  für  die  Vertrags-
 staaten des CEDAW entfalten.

 8.  Bei  welcher  Gelegenheit  (beispielsweise  beim  Universal  Periodic  Review)
 wurde  die  Bundesregierung  im  Menschenrechtsausschuss  der  Vereinten
 Nationen  oder  in  anderen  internationalen  Gremien  von  welcher  Seite  (Nicht-
 regierungsorganisationen,  anderen  Staaten  oder  VN-Institutionen)  auf  die
 ungleiche  Bezahlung  zwischen  Männern  und  Frauen  oder  die  Unterrepräsen-
 tanz  von  Frauen  in  bestimmten  Bereichen  angesprochen,  und  wie  hat  sie
 hierauf jeweils geantwortet?

 Die  Themen  einer  ungleichen  Bezahlung  zwischen  Männern  und  Frauen  oder
 die  Unterrepräsentanz  von  Frauen  in  bestimmten  Bereichen  wurden  zwischen
 der  Bundesregierung  und  der  internationalen  Staatengemeinschaft  im  Allgemei-
 nen  Periodischen  Überprüfungsverfahren  vor  dem  Menschenrechtsrat  der  Ver-
 einten  Nationen  (UPR),  beim  Staatenberichtsverfahren  zum  VN-Zivilpakt
 (Internationaler  Pakt  über  bürgerliche  und  politische  Rechte)  und  in  dem  der
 vorliegenden  kleinen  Anfragen  zugrunde  liegenden  Berichterstattungsprozess
 zum CEDAW-Übereinkommen behandelt.

 Dazu  wird  auf  die  entsprechenden  Staatenberichte  (zum  UPR:  Staatenbericht
 vom  6.  November  2008,  Seiten  9  f.,  16  f.,  19  f.;  Reaktion  auf  die  Empfehlungen
 siehe  Dokument  A/HRC/11/15/Add.  vom  20.  Mai  2009;  zum  VN-Zivilpakt:
 Sechster  Staatenbericht  vom  31.  März  2010,  Rn.  122  ff.;  zum  CEDAW-Über-
 einkommen:  Sechster  Staatenbericht  vom  8.  Juni  2007,  Bundestagsdrucksache
 16/5807)  und  die  Reaktionen  der  internationalen  Staatengemeinschaft  (zum
 UPR:  Empfehlungen  Nr.  21  und  37,  siehe  Dokument  A/HRC/11/15  vom  4.  März
 2009;  zum  VN-Zivilpakt:  Abschließende  Bemerkung  Nr.  13  des  Menschen-
 rechtsausschusses  des  Zivilpaktes,  siehe  Dokument  CCPR/CO/80/DEU  vom
 30.  März  2004;  zum  CEDAW-Übereinkommen:  Abschließende  Bemerkungen
 des  Ausschusses  zur  Beseitigung  der  Diskriminierung  der  Frau,  siehe  Dokument
 CEDAW/C/DEU/CO/6 vom 10. Februar 2009, Seiten 3, 6  f., 11) verwiesen.


